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schlechte Zahlen allerorten, und der Wohnungs-
bau macht da keine Ausnahme. Denn: Deutsch-
land baut zu wenig. Auf nicht einmal 200.000 
fertig gestellte Wohnungen kommt das Jahr 
2008, das ist weniger als die Hälfte der benö-
tigten Menge. Nach Berechnungen des Eduard-
Pestel-Instituts müssten bis zum Jahr 2025 bun-
desweit rund 400.000 Wohnungen jährlich neu 
gebaut werden, um eine adäquate Versorgung 
sicherzustellen. 

Die Bundesrepublik Deutschland steht vor der 
schlimmsten Wirtschaftskrise seit ihrer Gründung. 
Wenn wir heute nicht Sorge tragen, steht uns 
sehenden Auges die nächste Krise unmittelbar 
bevor: dass es in unserem Land keinen bezahl-
baren Wohnraum mehr gibt. Dass uns massiv 
altengerechte Wohnungen fehlen. Dass in den 
Ballungsräumen große Wohnungsnot herrscht. 
Die Wiedereinführung einer degressiven AfA für 
energieeffiziente und altersgerechte Gebäude 
wäre derzeit jedenfalls ein hilfreiches Instrument, 
den Neubau wieder zu beleben. Und es wäre dies 
eine Belebung, die dem traditionellen Mieterland 
Deutschland (58 Prozent der Bundesbürger woh-
nen zur Miete) nicht nur volkswirtschaftlich, son-
dern auch wohnbaupolitisch sehr zugute kommen 
würde. 

Wirtschaftliche Krisen fordern uns zum Umdenken 
auf, so auch in Sachen Immobilienbewirtschaf-
tung. Konzentration auf Kernkompetenz lautet das 
Gebot der Stunde – und der Zukunft. Wohnungs-
unternehmen, die Dienstleistungen outsourcen, 
kontrollieren nicht nur ihre Kosten, sondern ha-
ben auch Ressourcen frei, um sich auf ihre ganz 
spezifischen Aufgaben zu konzentrieren. Wer sich 
dabei auf einen erprobten Dienstleister wie die 
KALO-Gruppe verlässt, dem weht der Wind der 
Krise allenfalls als leichte Brise ins Gesicht. 
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Property Management ist derzeit 
in aller Munde – das Outsourcing 
von Dienstleistungen rund um die 
Immobilienwirtschaft liegt im Trend. 
Doch was bringt Property Manage-
ment tatsächlich? Und worauf soll-
te ein Wohnungsunternehmen bei 
der Vergabe von Dienstleistungen 
achten? Diese und weitere Fragen 
beantwortet der Buchautor und Im-
mobilienexperte Professor Dr. An-
dreas Pfnür von der Technischen 
Universität Darmstadt, Fachgebiet 
Immobilienwirtschaft, im Interview 
mit dem KALO-Journal.

Der Wohnungsbestand der 
gewerblichen Anbieter be-
ziffert sich hierzulande auf 
knapp 10 Millionen Woh-
nungen. Für welche Woh-
nungsunternehmen lohnt sich 
Property Management (PM) 
konkret? 

A. Pfnür: Nach meinem Dafür-
halten ist jedes Wohnungsunter-
nehmen aufgefordert, sich mit dem 
Outsourcen von Property-Manage-
ment-Leistungen eingehend ausein-
anderzusetzen. Die Frage, die sich 
ein Unternehmen stellen sollte, ist 
nicht, ob sich PM aufgrund der Grö-
ße seines Bestands lohnt, sondern 
wie professionell die technische und 

kaufmännische Bewirtschaftung des 
Bestands inhouse abgewickelt wer-
den kann. Mein Eindruck: Je klei-
ner ein Wohnungsunternehmen ist, 
desto weniger professionell ist die 
Bewirtschaftung seines Bestands or-
ganisiert. Und umso mehr effiziente 
Steigerungspotenziale bieten sich, 
wenn die Bewirtschaftung in profes-
sionelle Hände gelegt wird. Sobald 
Wohnungen institutionell bewirt-
schaftet werden, seien es auch nur 
50, seien es nur mehrere Hundert, 
ist Property Management eine Op-
tion. PM ist für jedes Unternehmen 
prüfenswert. Unbedingt prüfenswert 
halte ich es ab einer Wohnungsan-
zahl von 500 aufwärts.

Und wie sollte diese Prüfung 
konkret aussehen?

A. Pfnür: Outsourcing von Dienst-
leistungen wird in der Öffentlichkeit 
in der Regel unter dem Stichwort 
Kostenmanagement wahrgenom-
men. Doch das ist nur eine Seite der 
Medaille, nach meinem Dafürhal-
ten die Rückseite. Was Outsourcing 
von Property Management nämlich 
klassischerweise und mit viel größe-
rem Effekt bringt, ist Qualitätsstei-
gerung. Eine Leistung erfährt durch 
Outsourcing einen enormen Quali-
tätsschub, vorausgesetzt, sie wurde 

an einen kompetenten Dienstleister 
vergeben. Ein Unternehmen, das 
sich auf diese oder jene Dienst-
leistung spezialisiert hat, kann eine 
Leistung eben weitaus besser er-
bringen als das Unternehmen, zu 
dessen Kernkompetenzen diese 
Leistung nicht zählt. Das hat wiede-
rum positive Auswirkungen auf den 
Kunden, im Fall der Wohnungswirt-
schaft demnach auf den Mieter be-
ziehungsweise Wohnungseigentü-
mer, der zu schätzen weiß, wenn er 
kompetent und qualitätsvoll betreut 
wird. Der zweite Vorteil besteht dar-
in, dass Outsourcing ein Unterneh-
men wieder flexibel macht. Es kann 
sich auf sein Kerngeschäft konzent-
rieren, auf die strategischen Aspek-
te seines Portfolios.

Gibt es, ähnlich wie beim 
Contracting, gesetzliche 
Hemmnisse für das Property 
Management? 

A. Pfnür: Gesetzgeberisch ge-
sehen sind die Hemmnisse bei 
Property Management zu vernach-
lässigen, man ist hier also, im Ge-
gensatz zum Contracting, in einer 
weitaus günstigeren Ausgangslage. 
Dennoch gibt es ein großes Hemm-
nis, das vielerorts das Auslagern 
von Property-Management-Leistun-
gen schon im Ansatz verhindert, lei-
der. Diese Hemmnisse treten dann 
auf, wenn es darum geht, Personal 
zu übertragen. Im kommunalen Be-
reich etwa scheint mir genau diese 
Personaldiskussion einer der mas-
sivsten Hinderungsgründe für PM-
Outsourcing zu sein. Ich bin immer 
wieder verwundert, wie hartnäckig 
sich Vorurteile halten.

Was sind das für Vorurteile?

A. Pfnür: Platt gesprochen, dass 
ein Mitarbeiter, wenn er an das 
neue Unternehmen übergeht, 
mehr arbeiten muss und dies für 
weniger Geld. Die Erfahrung mit 
Outsourcing hingegen zeigt, dass 

„Wer outsourct, steigert die Qualität“
Interview mit Professor Dr. Andreas Pfnür von der TU Darmstadt

Ihr Martin Schmidt,
Vorstandssprecher der KALO-Gruppe

Der Konjunkturabschwung ist 
bei den Wohnungsunternehmen 
und Verwaltern angekommen. 
Ein Interview mit DDIV-Präsident 
Heckeler über seine Einschät-
zung der Lage. > Seite 3

Rund 3.800 Besucher kamen zur 
WOWEX. Besucher und Ausstel-
ler zeigten sich gleichermaßen 
hochzufrieden über die neue 
Informationsplattform – so auch 
die KALO-Gruppe.

Das Kinder-Hospiz Sternenbrü-
cke betreut unheilbar kranke 
Kinder und Jugendliche. Mit 
einer Spende von 4.500 Euro 
unterstützt die KALO-Gruppe die 
Einrichtung.> Seite 7 > Seite 8

Pfnür: „Was Outsourcing von Property Management nämlich klassischer-
weise und mit viel größerem Effekt bringt, ist Qualitätssteigerung.“ 
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Mitarbeiter, die in den neuen 
Dienstleistungsbetrieb über-
gegangen sind, meistens eine 
bessere berufliche Perspektive 
haben beziehungsweise bekom-
men als vorher bei ihrem alten 
Arbeitgeber. Sie steigen (leich-
ter) auf, verbessern sich finanzi-
ell und arbeiten motivierter. 

Property Management 
kann sehr viele Bereiche 
der klassischen Immobi-
lienverwaltung betreffen. 
Gibt es Bereiche, wo das 
Outsourcing nicht sinnvoll 
ist? 

A. Pfnür: Ja, unbedingt. Alle 
Aufgaben, die spezifisch für 
ein Unternehmen sind, sollten 
nicht outgesourct werden. Im 
Fall eines Wohnungsunterneh-
mens wären dies beispielsweise 
Portfolio-Entscheidungen, Kauf- 
und Verkaufentscheidungen, 
alle Aufgaben also, die man im 
Wohnungsunternehmen zentral 
koordinieren muss. Dazu zähle 
ich übrigens auch das Aufga-
benfeld Vermieten, für das ich 
durch Outsourcing keine Vortei-
le ausmachen kann.

Und welcher Bereich sollte  
am ehesten an ein Dienst-
leistungsunternehmen 
ausgegliedert werden?

A. Pfnür: Fürs Outsourcing 
empfehlen sich alle wenig spe-
zifischen Bereiche, also diejeni-
gen, die nicht ganz spezifisch 
und nur auf das Unternehmen 
zugeschnitten sind. Außerdem 
können nur solche Bereiche 
ausgegliedert werden, in denen 
das Leistungsbild klar definier-
bar ist. Darunter fallen die kom-
plette Instandhaltung und die 
kaufmännische Gebäudever-
waltung. Forderungsmanage-
ment etwa ist eine Aufgabe, die 
geradezu prädestiniert ist, an 
einen Spezialisten übergeben 

zu werden, der alle Feinheiten 
dieses Bereichs beherrscht. 

Die Immobilie als Invest-
ment konkurriert mit vie-
len alternativen Assets 
und entwickelt sich immer 
mehr zum Finanzwert. Was 
kann Property Manage-
ment speziell vor diesem 
Hintergrund leisten? 

A. Pfnür: Ich denke nicht, 
dass es bei Property Manage-
ment ausschließlich um die 
finanzielle Perspektive geht 
beziehungsweise gehen sollte. 
Mir scheint es wichtiger, dass 
die Immobilie insgesamt als 
Wirtschaftsgut ernst genommen 
wird. Es gilt herauszufinden, 
wo Effizienzen verborgen sind, 
auch vor dem Hintergrund der 
Stadtrendite. Es sollten nicht nur 
Kostenschrauben angezogen 
werden, sondern auch die Qua-
litätsschrauben. Ein zufriedener 
Mieter wird in den nächsten 
Jahren, den Jahren des demo-
grafischen Wandels, Jahren, in 
denen sich – möglicherweise – 
der Wohnungsmarkt entspannt, 
ein sehr hohes und ein sehr 
wichtiges Gut sein. Und einen 
zufriedenen Mieter bekommen 
Sie, auch vor dem Hintergrund, 
dass die Nebenkosten systema-
tisch steigen, vor allem durch 
Qualität. In allen Bereichen, wo 
das Outsourcing von Dienstleis-
tungen schon seit Jahren, gar 
Jahrzehnten praktiziert wird, 
geht es – das haben zahlreiche 
Studien mittlerweile gezeigt – 
letztendlich nicht um den billigs-
ten Anbieter, sondern um den-
jenigen, der die beste Qualität 
liefert und seinem Auftraggeber 
ermöglicht, flexibel zu sein. Eine 
„Geiz ist geil“-Mentalität hat 
noch nie zu einem guten Ergeb-
nis geführt, und dies gilt auch 
und in speziellem Maß für die 
Wohnungswirtschaft.

Auf welche Kriterien soll-
te ein Wohnungsunter-
nehmen bei Angeboten 
für Property Management 
achten? Was ist zum Bei-
spiel davon zu halten, 
wenn ein Dienstleister In-
standhaltung zu garan-
tierten Pauschalen anbie-
tet? 

A. Pfnür: Am wichtigsten ist die 
Kompetenz des Unternehmens: 
Da meistens breite Dienstleis-
tungsbündel outgesourct wer-
den, sollte der Dienstleister eine 
mindestens ebenso breite Ange-
botspalette abdecken können 
und nicht einzelne Leistungen 
nur durch einen Subunterneh-
mer erbringen können, mit dem 
er dann auch noch, um das Maß 
vollzumachen, das erste Mal 
überhaupt zusammenarbeitet – 
dass daran die Qualität massiv 
leidet, ist wohl evident. Was von 
Instandhaltung zu garantierten 
Pauschalen zu halten ist, misst 
sich allein an der Erfahrung des 
Dienstleisters. Wenn ein Dienst-
leister auf jahrelange Erfahrung 
in der Instandhaltung von Ge-
bäuden zurückblicken kann, 
halte ich garantierte Pauschalen 
für einen sehr sinnvollen Pro-
zess, weil sie gute Anreize set-
zen können. 

Für viele Mieter ist die 
persönliche Bindung 
an „ihre“ Wohngesell-
schaft sehr wichtig. Droht 
durch Auslagerung der 
Ansprechpartner an ein 
Dienstleistungsunterneh-
men eine „Anonymisie-
rung“ des Wohnens? 

A. Pfnür: Ist es denn mit der 
persönlichen Bindung an den 
Vermieter wirklich so gut be-
stellt? Ich zweifle dies an. Al-
lein aus meiner ganz persön-
lichen Erfahrung weiß ich, wie 
schwierig es ist, den Vermieter 
ans Telefon zu bekommen. 
Feldstudien zeigen, dass mein 
Eindruck nicht trügt. Wir haben 
über drei Jahre hinweg ein Mo-
nitoring Customer Relationship 
Management (CRM) von woh-
nungswirtschaftlichen Unter-
nehmen durchgeführt. Das Er-
gebnis: Ihr CRM steckt absolut 

in den Kinderschuhen, und dies 
ist noch freundlich formuliert. So 
gesehen, scheint mir beim Out-
sourcing von Property Manage-
ment genau der umgekehrte 
Fall einzutreten, den Sie schil-
dern, nämlich mehr Nähe zu 
den Mietern. Gute Dienstleister 
pflegen das Prinzip „One face 
to the customer“. Mehr Nähe 
zum Mieter geht nicht. 

Auf welche Kriterien sollte 
ein Wohnungsunterneh-
men achten, wenn es sich 
einen Partner für Property 
Management sucht?

A. Pfnür: Meine Empfehlung: 
auf eine breit gefächerte Exper-
tise achten. Der ideale Partner 
ist nicht der, der nur in einem 

Spitzenkompetenzbereich gut 
ausgewiesen ist, sondern der, 
der in der Lage ist, die gesam-
te Prozesskette zu übernehmen. 
Ob Energie, Inkasso, tech-
nische oder kaufmännische 
Instandhaltung – die Pakete 
müssen gut geschnürt werden. 
Zu viele Schnittstellen zu zu 
vielen Dienstleistern sind eher 
hinderlich. Besser ist es, gut zu 
bündeln und homogen zu bün-
deln. Sprich, die Prozesskette 
Energie beispielsweise lieber 
en gros beauftragen, anstatt sie 
in viele verschiedene Partner 

zu stückeln. Ein wichtiges Kri-
terium für einen erfolgreichen 
PM-Partner ist zudem seine re-
gionale Präsenz dort, wo das 
Wohnungsunternehmen seine 
Dienste benötigt. Der wichtigste 
Rat, den ich Wohnungsunter-
nehmen bei der Auswahl ihrer 
Partner aber geben möchte, ist, 
nicht nur danach zu sehen, mit 
wem man kurz- oder mittelfristig 
Kosten sparen kann. Es geht da-
rum, zusammen mit dem Partner 
ein strategisches, nachhaltiges 
Geschäftsmodell zu entwickeln. 
Selbstredend geht es beim PM 
auch um Kosten, keine Frage. 
Aber sie sollten nicht der pri-
märe Aspekt sein, nach dem 
ein Partner ausfindig gemacht 
wird.  

COSKA, das neue, umfassende Serviceangebot der KALO-Gruppe, unterstützt Wohnungsunternehmen, damit diese 
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Die COSKA-Module zur Kosten- und Prozessopti mierung de-
cken technische und kaufmännische Dienstleistungen für Wohnungsunternehmen ab: Instandhaltung, Energie-
management, Betriebskostenabrechnung, Forderungsmanagement und einen umfassenden Mieter-
service – alle Bestandteile können einzeln oder kombiniert genutzt werden. Profi tieren Sie von der cleveren Lösung 
mit Einsparpotenzialen von rund 15 %.

Weitere Informationen zu COSKA erhalten Sie unter:
Fon: 040 - 237 75 - 0, E-Mail: coska@kalo.de oder unter www.kalo-gruppe.de
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„Gute Dienstleister 
pflegen das Prinzip 

‚One face to the customer‘. 
Mehr Nähe zum Mieter 

geht nicht.“ 

-Special

„Eine ‚Geiz ist geil‘-Mentalität hat noch nie zu einem guten Er-
gebnis geführt, und dies gilt auch und in speziellem Maß für die 
Wohnungswirtschaft.“



Der Konjunkturabschwung ist 
angekommen im Alltag der 
Wohnungsunternehmen und 
Verwalter. Die neuesten Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit 
zeigen: Die Zahl der Erwerbslo-
sen ist deutlich gestiegen. Und 
infolgedessen steigt die Zahl der 
insolventen Mieter und Eigentü-
mer. Das KALO-Journal hat den 
Präsidenten des Dachverbands 
Deutscher Immobilienverwalter 
und den Geschäftsführer der 
Bietigheimer Wohnbau GmbH, 
Wolfgang D. Heckeler, um sei-
ne Einschätzung der Lage ge-
beten. 

Wie wirken sich die Rezes-
sion und die Finanzkrise 
auf die Zahlungsausfäl-
le in der Wohnungswirt-
schaft aus?

Heckeler: Im Bundesschnitt 
beträgt der Anteil der ausste-
henden Miet- und Hausgeldzah-
lungen stattliche 6,9 Prozent der 
Sollmiete, und dies ist eine Zahl, 
bei der die aktuelle Marktlage 
noch nicht berücksichtigt ist. So-
bald die Rezession den Arbeits-
markt voll erfasst hat – und erste 
Anzeichen hierfür gibt es derzeit 
–, werden die Ausfallraten deut-
lich anziehen. Die Außenstände 
deutscher Vermieter betrugen 
Anfang 2008 nach Angaben 
von Haus & Grund Deutschland 
2,2 Milliarden Euro. Ich fürch-
te, dass diese Summe in den 
nächsten Jahren noch deutlich 
übertroffen wird.

Arbeitslosigkeit ist sicher 
ein Grund, warum jemand 
seine Miete nicht bezahlt. 
Welche Gründe gibt es 
noch?

Heckeler: Vor Hartz IV über-
wiesen die Sozialämter die Mie-
te direkt an den Vermieter. Seit 
Hartz IV ist dies anders. Nach 
den Vorgaben des Gesetzes sol-
len die Empfänger grundsätzlich 
eigenverantwortlich handeln, 
das heißt, dass in vielen Städ-
ten die Mieten seither direkt 
an die Mieter gezahlt werden 
– und das kann man bewerten, 
wie man will. Es ist nicht immer 
gesichert, dass die Miete beim 
Vermieter eingeht. Aber prinzi-
piell sollte man festhalten, dass 
das Geld für die Miete theore-
tisch auch bei Hartz-IV-Empfän-

gern vorhanden ist. Ein weiterer 
häufiger Grund für Mietausfälle 
sind Veränderungen in den pri-
vaten Umständen der Mieter: 
Eine Trennung oder ein Todes-
fall können die Haushaltskasse 
schwer belasten. Dies ist aber 
oftmals nur eine Phase und kein 
Dauerzustand. Und dann gibt 
es zuletzt noch sozusagen chro-
nisch sozial schwache Haus-
halte, deren Zahlungsmittel 
ebenso desaströs sind wie ihre 
Zahlungsmoral. Insgesamt be-
trachtet würde ich jedoch zu der 
Einschätzung gelangen wollen, 
dass nicht jeder Mieter, der sei-
ne Miete nicht zahlt, nicht zwin-
gend keinerlei finanzielle Mittel 

besitzt. Es ist oft eine Frage, wo-
für das Geld ausgegeben wird. 
Dies gilt in gleichem Maße na-
türlich auch für die monatlichen 
Belastungen von Eigentümern.

Welche Möglichkeiten gibt 
es, säumigen Mietern und 
Eigentümern zu begeg-
nen?

Heckeler: Zuerst einmal ist 
es wichtig, einen engen Kon-
takt mit den Mietern zu pflegen. 
Wenn eine gute Vertrauensbasis 
zwischen dem Mieter und dem 
Wohnungsunternehmen bzw. 
Vermieter besteht, ist es einfa-
cher, gemeinsam Lösungen zu 
finden. Oft sind Ratenvereinba-
rungen und Zahlungspläne ein 
guter Ausweg bei kurzfristigen 

finanziellen Engpässen. Natür-
lich muss man dann darauf ach-
ten, dass diese Vereinbarungen 
vom Mieter auch eingehalten 
werden. In einigen wenigen 
Ausnahmen bleibt der Mieter 
weiterhin säumig – dann muss 
das Wohnungsunternehmen 
eventuell sogar die Wohnung 
zurückfordern. Auch kommt es 
vor, dass ein ehemaliger Mieter 
noch Außenstände beim Woh-
nungsunternehmen hat. Dann 
wird es natürlich besonders 
schwierig, den Schuldner zur 
Verantwortung zu ziehen, zumal 
wenn er, auch dies kommt vor, 
nicht mehr auffindbar ist. Solche 
Debitoren enden dann eben bis-
weilen als Karteileichen im Kel-
ler und werden vergessen. Und 
das ist umso fataler, wenn der 
Schuldner irgendwann wieder 
bei dem Wohnungsunterneh-
men „anklopft“ – was durchaus 
schon vorgekommen ist. Da 
hat man dann schnell wieder 
einen unzuverlässigen Mieter, 
der noch nicht einmal seine Alt-
schulden bezahlt hat.
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Wie genau sieht der enge 
Kontakt vom Wohnungs-
unternehmen zum Mieter 
aus?

Heckeler: Man muss sich re-
gelmäßig ein Bild davon ma-
chen, ob alle Vereinbarungen 
von Seiten des Mieters einge-
halten werden. Sollte das nicht 
der Fall sein, muss das Woh-
nungsunternehmen prompt und 

rechtssicher agieren. Je zeitna-
her einer ausstehenden Forde-
rung nachgegangen wird, desto 
besser ist die Aussicht, dass sie 
beglichen wird. Viele Schuldner 
begleichen dann mindestens 
einen Teil der Forderungen, 
zum Beispiel durch die bereits 
erwähnte Ratenzahlung. Wich-
tig ist, dass immer vor einem 
rechtlich absolut einwandfreien 
Hintergrund agiert wird, was 
mitunter nicht einfach ist, da 
sich die Verordnungen und Ge-
setze in diesem Bereich laufend 
verändern. 

Ist eine klassische Buch-
haltungsabteilung nicht 
auf ganz andere Aufga-
ben spezialisiert als auf 
Forderungsmanagement? 
Schließlich handelt es sich 
hier um einen rechtlich 
wie auch psychologisch 
sehr sensiblen Bereich.

Heckeler: Bei einem Woh-
nungsunternehmen liegt die 
Kernkompetenz der Mietab-

teilung natürlich in erster Linie 
bei der Vermietung und Bewirt-
schaftung der Objekte. Zwei-
felsohne ist es also sinnvoll, 
diesen Bereich an ein Team zu 
übergeben, das ganz speziell 
für Forderungsmanagement 
ausgebildet ist, buchhalterisch, 
psychologisch und rechtlich. Die 
meisten Verwaltungsunterneh-
men haben nicht die personelle 
Größe, um ein solches Team zu 
stemmen – schließlich müssen 
auch die Kosten stimmen. Ich 
halte es daher für einen sehr 
überlegenswerten Weg, die 
Buchhaltung der Debitoren an 
ein professionelles Forderungs-
management-Unternehmen zu 
übertragen. 

Die Finanzkrise sickert 
derzeit tief ein in die 
Wirtschaft. Hat sie auch 
Auswirkungen auf das 
Wirtschaften von Woh-
nungsunternehmen?

Heckeler: Davon ist auszuge-
hen. Wie bereits erwähnt, rech-
nen wir damit, dass die Zah-
lungsrückstände im Jahr 2009 
zunehmen werden. Um dieser 
Bedrohung entgegenzuwirken, 
gibt es verschiedene Strategien, 
zum Beispiel, indem man einen 
Mitarbeiter einstellt, der speziell 
für die soziale Betreuung der 
Mieter zuständig ist. Manchmal 
können diese Experten mit ge-
zielten Ratschlägen helfen, Mie-
tern mit kleinerem Geldbeutel 
vor Zahlungsnöten zu bewah-
ren. Sie sichern so den monat-
lichen Eingang der Miete. Sind 
die Außenstände bereits zu 
hoch, ist es eine große Hilfe, 
das Forderungsmanagement 
auszubauen. Wenn das Woh-
nungsunternehmen dafür kein 
zusätzliches Personal einstellen 
möchte, ist Outsourcing eine lo-
gische Konsequenz. 

„Enger Kontakt mit den Mietern 
zahlt sich aus“

KALO-Journal vor Ort bei Wolfgang D. Heckeler

DDIV-Präsident Wolfgang D. Heckeler im Gespräch mit dem 
KALO-Journal.

Heckeler: „Ich rechne damit, dass Zahlungsrückstände 2009 auf-
grund der Finanzkrise zunehmen werden.“

-Special

„Die Außenstände deutscher 
Vermieter betrugen Anfang 2008 

2,2 Milliarden Euro. 
Ich fürchte, dass diese Summe in den 

nächsten Jahren noch deutlich 
übertroffen wird.“
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Die wichtigsten Änderungen in Kürze
Heizkostenverordnung und VDI 2077

1. Das Ableseergebnis 
muss bei allen Erfassungsge-
räten, die das Ergebnis zum 
Ende des Abrechnungszeitrau-
mes nicht speichern und für 
den Wohnungsnutzer abrufbar 
halten, dem Nutzer in der Regel 
innerhalb eines Monats 
schriftlich mitgeteilt werden 
(siehe hierzu die Ausführungen 
von Rechtsanwalt Frank-Georg 
Pfeifer, Düsseldorf, auf Seite 
6). KALORIMETA hat bisher bei 
der jährlichen Ablesung einen 
Ablesebeleg an die Nutzer aus-
gegeben und wird dies auch in 
Zukunft tun. 
 
2. Der Gebäudeeigentü-
mer kann eine Änderung der 
Abrechnungsmaßstäbe nach 
§ 6, Absatz 4 zukünftig leichter 
vornehmen. Gebäude- bzw. 
heizanlagentechnische Rah-
menbedingungen beschränken 
die Auswahl:

Im Grundsatz besteht die freie 
Wahl des Verbrauchskosten-
anteils zwischen 50 und 70 % 
durch den Vermieter. 

Sind die Rohrleitungen 
überwiegend ungedämmt 
und freiliegend, ist ein ver-
brauchsabhängiger Anteil 
von 50 % sinnvoll (Empfeh-
lung VDI 2077 – Beiblatt Rohr-
wärmeabgabe).

Wird ein wesentlicher Teil des 
Wärmeverbrauchs wegen der 
ungedämmten Rohre nicht 
erfasst, so kann gemäß Neu-
fassung des § 7 HKVO nach 
anerkannten Regeln der 
Technik (VDI 2077 – Beiblatt 
Rohrwärmeabgabe) abge-
rechnet werden. 

Für gas- und ölbeheizte Ge-
bäude, die die Anforderungen 
der III. Wärmeschutzverord-
nung 1994 nicht erfüllen und 
bei denen die freiliegenden 
Rohre überwiegend gedämmt 
sind, ist gemäß § 7 HKVO ein 
Verbrauchsanteil von 70 % 
zwingend vorgeschrieben.  

3. Die Heizkostenverordnung 
zählt in § 7, Absatz 2 die Hei-
zungsbetriebskosten auf, 
die im Rahmen der Verordnung 
umgelegt werden. Zusätzlich 
zu den bisher bekannten Kos-
ten werden die Kosten der 
Eichung von Erfassungsge-

räten sowie die Kosten der 
Verbrauchsanalysen neu 
aufgenommen. 

Die Verbrauchsanalyse soll die 
Entwicklung der Kosten für die 
Heizwärme- und Warmwasser-
versorgung der vergangenen 
drei Jahre wiedergeben, sie gibt 

Vermieter und Mieter Hinweise 
über das Verbrauchsverhalten.
 
4. In § 9 ist die Kostentren-
nung bei verbundenen Anlagen 
(Heizungs- und Warmwasser 
wird aus der gleichen Kessel-
anlage erzeugt) weitestgehend 
überarbeitet worden. Das 
gesamte Rechen- und Formel-
werk wurde neu gestaltet. Die 
alte Regel – wonach, wenn kein 
Messwert eines Wasserzählers 
vorliegt, der im Zulauf zum 
Boiler den Gesamtverbrauch 
Warmwasser misst, 18 % der 
gesamten Heizkosten auf die 
Warmwassererwärmung in An-
satz zu bringen sind – wurde 
gestrichen. Stattdessen sind für 
die Berechnung 32 kWh/qm zu 
berücksichtigen. Bis Ende 2013 
ist in den Ladekreislauf zwischen 
Heizkessel und Warmwas-
serspeicher ein Wärmezähler 
einzubauen, der den Energie-
verbrauch für die Brauchwasser-
erwärmung erfasst.

5. Gemäß der Neuregelung 
des § 9a HKVO können jetzt 
auch bei Geräteausfall 
Vergleichszeiträume her-
angezogen werden, die kürzer 
als ein Jahr sind. Zusätzlich ist 
es möglich, Schätzungen auf 
Basis des Durchschnittsver-

brauchs des Hauses vorzu-
nehmen. 

6. Die Ausnahmeregelun-
gen von der Heizkostenverord-
nung, wie sie in § 11 formuliert 
sind, wurden auf Passiv-
häuser ausgedehnt. Der 
Begriff der unverhältnismäßig 

hohen Kosten wurde präzisiert. 
Der Erlaubnisvorbehalt bei Ver-
sorgung mittels Kraft-Wärme-
Kopplung ist entfallen.

7. Bisher war in § 12 ein Be-
standsschutz für Altgerä-
te vorgesehen, dieser Be-
standsschutz entfällt zum 
31.12.2013.

Die Verordnung gilt für Abrech-
nungszeiträume, die nach dem 
31.12.2008 beginnen.

Bezüglich des strittigen Themas 
der Kosten der Zwischenable-
sung bei Nutzerwechsel wurde 
in der novellierten Heizkosten-
verordnung nichts geregelt. 
Insofern ist weiterhin die Auf-
fassung des BGH zu beachten, 
wonach vom Grundsatz her 
keine Umlage auf den auszie-
henden Mieter möglich ist. 

Anforderungen der VDI-
Richtlinie, Verbrauchs-
kostenabrechnung für 
die technische Gebäu-
deausrüstung, Verfahren 
zur Berücksichtigung der 
Rohrwärmeabgabe – VDI 
2077, Beiblatt:

Das Problem unerfasster Wär-
meabgabe von Rohrleitungen 

und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten bei der Heiz-
kostenabrechnung sind seit 
langem bekannt. Insbesondere 
in Verbindung mit zunehmen-
dem Wohnungsleerstand ergibt 
sich eine Verschärfung des Pro-
blems. 

Seit Inkrafttreten der europä-
ischen Normen EN 834/EN 
835 besteht die Empfehlung, 
die zwangsweise Wärmeabga-
be von Rohrleitungen, wenn sie 
wesentlich ist, bei der Abrech-
nungserstellung zu berücksich-
tigen. 

Technische Standards, die 
die Festlegung zur Eingrenzung 
eines wesentlichen Einflusses 
treffen, und Verfahren zur Be-
rücksichtigung bei der Abrech-
nungserstellung gab es bis-
her nicht. Hier gibt die neue 
Heizkostenverordnung mit 
§ 7, in dem auf die anerkann-
ten Regeln der Technik verwie-
sen wird, entscheidende Vor-
gaben und Hinweise.

Das Verfahren zur Berücksich-
tigung des Rohrwärmeanteils 
nach VDI 2077 bezieht sich 
im Wesentlichen auf die nicht 
erfasste Wärmeabgabe von 
Rohrleitungen in den folgenden 
Anwendungsfällen:

- vertikale Einrohrheizungen 
  mit ungedämmten Stranglei-   
  tungen,
- horizontale Einrohrheizungen   
  ungedämmt, wobei es tech-  
  nisch unerheblich ist, ob die   
  Rohrleitungen freiliegend   
  oder unter Putz geführt wer-   
  den (siehe Bilder).

Entsprechend VDI 2077 muss 
ermittelt werden, ob die Rohr-
wärmeabgabe wesentlich 
oder nicht wesentlich ist. 
Erfassen die Heizkostenverteiler 
34 % und weniger der der An-
lage zugeführten Wärme, so ist 
der Rohrwärmeanteil wesentlich 
und muss entsprechend den 
technischen Richtlinien der VDI 
2077 ermittelt werden.

Ein weiteres Kriterium ist der 
Anteil der Niedrigverbrau-
cher im Gebäude. Gibt es in 
dem Gebäude einen Anteil von 
Niedrigverbrauchern, gleich 
oder größer 15 %, so ist auch 
davon auszugehen, dass der 
Rohrwärmeanteil hoch ist und 
berücksichtigt werden muss. 

Ein weiteres Kriterium für eine 
zu berücksichtigende Rohrwär-
meabgabe sind extrem gro-
ße Spreizungen zwischen 
Vielverbrauchern und We-
nigverbrauchern. 
Diese drei Kriterien werden von 
KALORIMETA für den gesamten 
Abrechnungsbestand einmalig 
überprüft und daraus Schluss-
folgerungen für das zukünftige 
Abrechnungsverfahren gezo-
gen.

Der Gebäudeeigentümer erhält 
das Ergebnis der Auswertung 
von KALORIMETA mitge-
teilt, auf dieser Basis kann der 
Gebäudeeigentümer mit den 
Ausführungsbestimmungen und 
Empfehlungen der VDI 2077 
Entscheidungen treffen. Ent-
sprechend dem Zustand der 
Heizungsanlage und den tech-
nischen Gegebenheiten wird 
KALORIMETA den Gebäude-
eigentümer beraten. 



5

Keine Call-Center und keine 
Aushilfskräfte, die alle Tage 
wechseln – bei KALORIMETA 
setzt man seit jeher auf hohe 
Qualität in der Kundenbetreu-
ung. Die persönliche Betreuung 
vor Ort ist gut strukturiert: 27 
Gebietsleiter betreuen die vier 
Regionen Ost, West, Süd und 
Nord. Das KALO-Journal hat 
sich mit Eckhard Mrotzek, Regi-
onalleiter Nord, zum Gespräch 
getroffen.

Herr Mrotzek, vor fast drei 
Jahren hat KALORIMETA 
die Regionalstruktur ein-
geführt, seit dieser Zeit 
sind Sie als Regionalleiter 
Nord für die dort tätigen 
Gebietsleiter Ansprech-

partner Nummer eins. 
Ihre Erfahrung?

Mrotzek: Die Regionalstruktur 
einzuführen, hat unsere Arbeits-
prozesse wesentlich optimiert. 
Die vielen Informationen und 
Kenntnisse aus allen Bereichen 
wurden exakt auf die regiona-
len Besonderheiten zugeschnit-

ten, was uns schneller und auch 
genauer handeln lässt. KALO-
RIMETA sieht sich seit jeher als 
Dienstleister und Partner ihrer 
Kunden, unsere Betreuung ist 
schnell, präzise und kompetent. 
Regional aufgestellt haben wir 
in diesen Punkten noch deutlich 
mehr erreicht.

Und das heißt konkret?

Mrotzek: Nehmen wir das 
Beispiel der Region Nord. Hier 
sind wir Marktführer mit einem 
Marktanteil von über 30 Pro-

zent – und ich möchte behaup-
ten, wir sind dies nicht umsonst. 
Die Verwaltungen und Vermie-
ter – seien es WEG-Verwalter, 
Genossenschaften, Großinves-
toren oder Privatkunden – wer-
den vorbildlich von uns betreut. 
Regionalleitung, Zentrale und 
die sechs Gebietsleitungen 
stimmen sich eng ab, so entste-

hen schnell kundenspezifische 
Lösungen. Auch können wir re-
gionale Rahmenbedingungen, 
beispielsweise eine Änderung 
der Landesbauordnung, immer 
zeitnah berücksichtigen, was 
die Beratungsqualität enorm 
verbessert. Konzepte, die wir 
mit unseren Kunden erarbeiten, 
werden reibungslos umgesetzt.

KALORIMETA arbeitet, im 
Gegensatz zu vielen an-
deren Organisationen, mit 
selbständigen Gebietslei-
tern. Eine effiziente Lösung?

„Gemeinsam kam man schon 
immer weiter“

KALO-Journal vor Ort bei Eckhard Mrotzek

Regional und persönlich: Vier Regionalleitungen und 27 selb-
ständige Gebietsleiter, die in vielen Gebieten von Bezirksleitern 
unterstützt werden – das ist die kundenorientierte Struktur 
der KALORIMETA.

Ein modernes Hamburger Immobilienunternehmen mit 150-jähriger 
Geschichte: Hinsch & Völckers KG 

Diplom-Kaufmann Thomas Kopitzke: 
„Wir hatten 2007 zusammen mit den Mitarbeitern beschlossen, die Kompetenz, Qualität, persönliche Erreichbarkeit 
und Zuverlässigkeit von verschiedenen Messdienstleistern zu vergleichen. Bereits in der Angebotsphase haben wir dar-
auf abgestellt, dass bei unseren Messdienst-Partnern der Service ein Gesicht und einen Namen hat und nicht der Preis 
ausschlaggebend sein sollte. Nach intensiven Gesprächen und Auswertung der verschiedenen Angebote fanden wir in 
KALORIMETA das mit Abstand beste Gesamtpaket. Viel wichtiger – und eben auf lange Zeit tatsächlich preisgünstiger – 
ist eine Dienstleistung auf hohem und rechtssicherem Niveau. Und in der Tat: Unser KALORIMETA-Ansprechpartner hat 
die Vertragsübernahmen und Umrüstungen schnell, mit Umsicht und Sachverstand umgesetzt. KALORIMETA ist, und das 
merkt man in vielen wichtigen Details, eben kein anonymes, vom Kapitalmarkt getriebenes Unternehmen, das rein auf 
Zahlen angelegt ist und ständig seine Organisation verändert, sondern ein verlässlicher, hoch professioneller Partner mit 
familiärer Note. Ich finde es ausnehmend gut, dass das Unternehmen auf nervige Call-Center verzichtet und stattdessen 
auf gut ausgebildetes Personal vor Ort setzt. Bei anderen Messdienstleistern splittet man die Verantwortung für Vertrieb, 
Service, Abrechnung und so weiter auf verschiedene einzelne Stellen  – und so hatten wir früher viele Ansprechpartner, 
allerdings mit geringer Problemlösungskompetenz, weshalb wir uns für das KALORIMETA-System der ganzheitlichen 
Betreuung entschieden haben. Bei KALORIMETA nutzen wir nun auch den Online-Service im Bereich Abrechnung, der 
eine enorme Arbeitserleichterung bedeutet.

Für uns hat sich der Wechsel zu KALORIMETA sehr gelohnt. Wir und unsere Mitarbeiter profitieren schon im ersten Jahr 
der neuen Zusammenarbeit von kurzen Wegen und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit – von der hohen Abrechnungs-
geschwindigkeit ganz zu schweigen.“ 

Mrotzek: Natürlich, und ich 
kann es mir effizienter nicht vor-
stellen. Die Gebietsleiter sehen 
sich als Partner des Stammhau-
ses. Die Regionalleitung trifft 
keine einsamen Entscheidun-
gen am grünen Tisch, die Ge-

bietsleiter sind immer involviert. 
Sie stehen viele Jahre persön-
lich und mit ihrem Unterneh-
men in der Verantwortung beim 
Kunden. Beste Voraussetzungen 
für eine langjährig verlässliche 
Qualität.

„Die Gebietsleiter sehen 
sich als Partner des Stammhauses. 

Die Regionalleitung trifft keine einsamen 
Entscheidungen am grünen Tisch, 

die Gebietsleiter sind 
immer involviert.“ 

KALORIMETA
Aufteilung nach Regionalleitungen



legs kann aus vielerlei Gründen 
unterbleiben; ebenso kann es 
tunlich sein, einen Beleg nicht in 
den Briefkasten zu werfen, weil 
dieser defekt ist (vgl. Landgericht 
Berlin, Urteil vom 17.12.1987 - 
1 S 221/87, in: Grundeigentum 
1988, Seite 203). 

Liest der Messdienst freilich 
beleglos ab oder wird der Be-
leg nicht in den Briefkasten des 
Mieters geworfen, muss das 
Ableseergebnis innerhalb eines 
Monats nach erfolgter Able-
sung dem Mieter zugehen. Hier 
braucht der Ablesebeleg eben-

falls nicht vom Ableser unter-
schrieben zu sein. Wird aus op-
tischen Gründen oder um des 
guten Geschmacks willen das 
Begleitschreiben unterzeichnet, 
braucht diese Unterschrift nicht 
eigenhändig zu sein. 

Bei der brieflichen Übermittlung 
kommt es für den rechtzeitigen 
Zugang nicht auf die Absen-
dung, sondern auf den Zeitpunkt 
des Eintreffens zu verkehrsübli-
chen Zeiten an; Letztere können 
von Ort zu Ort variieren.

5. Zulässige 
Fristüberschreitung
Da es sich bei § 6 Abs. 1 Satz 
2 HeizkostenV um eine Soll-Be-
stimmung handelt, ist ein Über-
schreiten der Monatsfrist aus-
nahmsweise zulässig. So, wenn 
bei größeren Abrechnungsein-
heiten Einzelergebnisse nicht 
früher verfügbar sind (vgl. die 
amtliche Begründung zur Neu-
fassung der HeizkostenV, in: 

Bundesratsdrucksache 570/08, 
Seite 11). 
Damit ist dem Messdienst bzw. 
Vermieter aber nicht gestat-
tet, über längere Zeit untätig 
zu bleiben. Man kann hier mit 
differenzierter Begründung die 
vom Bundesgerichtshof um-
rissene Dreimonatsgrenze zur 
rückwirkenden Erhöhung von 
Betriebskosten zugrunde legen 
(BGH, Urteil vom 5.7.2006 - 
VIII ZR 220/05, abgedruckt in: 
Der Mietrechtsberater 2007, 
Seite 1). Demnach ist bis auf ex-
treme Ausnahmen, z. B. Streik, 
dem Mieter längstens drei Mo-

nate nach der Ablesung das Ab-
leseergebnis mitzuteilen.

6. Adressat der Mitteilung
Die Mitteilung muss dem zuge-
hen, der die Wärme verbraucht, 
also dem Mieter. Das gilt auch 
bei vermieteten Eigentumswoh-
nungen. Zu unnötigen Verzöge-
rungen kann es kommen, wenn 
das Ableseergebnis erst an den 
Wohnungsverwalter, dann an 
den Vermieter und erst in einem 
dritten Schritt an den Mieter 
übersandt wird.

Praxistipp: 
Es sollte rechtzeitig zwischen 
Wärmemessdienst und Vermie-
ter geklärt werden, von wem 
und wie die Mitteilung dem 
Mieter zu übermitteln ist. Da-
bei ist weiter aus Gründen der 
Transparenz und sauberer Kal-
kulation zu regeln, ob und falls 
ja, welche gesondert ausgewor-
fenen Kosten entstehen.
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7. Kosten der Mitteilung
Die Mitteilung des Ableseer-
gebnisses ist Bestandteil der 
Verbrauchserfassung. Daher 
fallen die hierdurch verursach-
ten Kosten unter § 7 Abs. 2 
HeizkostenV, denn  sie gehören 
zu den Kosten der Berechnung 
und Aufteilung. Dazu gehören 
dann auch die Portokosten für 
ein erforderliches Zusenden der 
Mitteilung (so Landgericht Duis-
burg, Urteil vom 6.7.1982 - 7 S 
485/81, in: Juris).

8. Entbehrliche Mitteilung
Die persönliche Aushändigung 
des schriftlichen Ablesebelegs 
unterbleibt bei der zunehmend 
gebräuchlich werdenden Funka-
blesung elektronischer Geräte, 
die oft in Abwesenheit des Mie-
ters stattfindet. Wird nach der 
Funkerfassung durch das Able-
segerät ein Beleg ausgedruckt, 
der aus sich heraus verständ-
lich ist, reicht es aus, diesen so, 
dass er nicht verloren geht, in 
den Briefkasten des Mieters zu 
werfen. 

Bei der Funk-Fernablesung kann 
in vielen Fällen aber schon des-
halb auf die gesonderte Mittei-
lung verzichtet werden, weil das 
Ableseergebnis in den elektroni-
schen Geräten über einen län-
geren Zeitraum in den Räumen 
des Nutzers gespeichert ist und 
von diesem selbst abgerufen 
werden kann.

Dies gilt auch für elektronische 
Erfassungsgeräte ohne Funk-
modul, bei denen z. B. mittels 
Anblinken mit einer Taschen-
lampe das gespeicherte letzte 
Ableseergebnis angezeigt wird. 
Und da bei Warmwasserzählern 
meist ein Rollenzählwerk einge-
baut ist, kann der Mieter den 
Verbrauch dort selbst ablesen 
(so: BR-Drs. 570/1/08, Seite 
3). 

In den vorgenannten Fällen ist 
also die Mitteilung nach § 6 
Abs. 1 Satz 4 HeizkostenV ent-
behrlich.

Sind Verdunster mit zwei Sicht-
fenstern angebracht, bei denen 
die verschlossene Ampulle des 
Vorjahres unschwer und – an-
hand der anderen Einfärbung 

Am 1.1.2009 ist die Neufassung 
der Heizkostenverordnung (= 
HeizkostenV) in Kraft getreten 
(Bundesgesetzblatt Teil I, 2008, 
Seiten 2375 ff.); sie ist auf die 
ab dem 1.1.2009 beginnen-
den Abrechnungszeiträume an-
zuwenden. Im geänderten § 6 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 HeizkostenV 
ist nunmehr bestimmt, dass das 
Ableseergebnis dem Nutzer mit-
zuteilen ist. Die Vorschrift lautet 
auszugsweise:

[2] Das Ergebnis der Ablesung 
soll dem Nutzer in der Regel in-
nerhalb eines Monats mitgeteilt 
werden. 

[3] Eine gesonderte Mitteilung 
ist nicht erforderlich, wenn das 
Ableseergebnis über einen län-
geren Zeitraum in den Räumen 
des Nutzers gespeichert ist und 
von diesem selbst abgerufen 
werden kann. 

[4] Einer gesonderten Mitteilung 
des Warmwasserverbrauchs be-
darf es auch dann nicht, wenn 
in der Nutzeinheit ein Warm-
wasserzähler eingebaut ist.

1. Mitteilung des Ablese-
ergebnisses 
Adressat der Verordnung ist 
der Gebäudeeigentümer, doch 
schaltet der mit guten Gründen 
im Regelfall ein professionell 
arbeitendes Messdienst-Unter-
nehmen ein; und dem obliegt 
dann die Mitteilungspflicht. Sinn 
der zeitnahen Mitteilung ist, zu 
vermeiden, dass es etwa infolge 
möglicher Übertragungsfehler 
zu Streitigkeiten über das Able-
seergebnis kommt. 

2. Keine Formvorschrift
Für die Art der Mitteilung sind 
weder Schriftform noch Textform 
vorgeschrieben. Die Mitteilung 
bedarf also keiner Unterschrift. 
Daher ist auch die mündliche 
Mitteilung zulässig. Nun kann 
bei einem Klein-Appartement 
mit nur einem Heizkörper der 
Mieter mit der mündlichen Infor-
mation „Das Gerät zeigt sound-
soviel Striche an.“ noch etwas 
anfangen. Das gilt aber kaum 
für Räume mit mehreren Heiz-
körpern. Sinnvoll ist es daher, 
obwohl keine Schriftform erfor-
derlich ist, das  Ableseergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 
Damit reicht die anlässlich der 
Ablesung vorgenommene Über-
gabe eines Durchschlages des 
Ableseformulars, also des Able-
sebelegs, an den Mieter aus. 

3. Unterschreiben des 
Ablesebelegs
Unterschreibt der Mieter das Ab-
leseprotokoll, kann er sich nach 
einer vom Landgericht Berlin im 
Jahre 1996 vertretenen Ansicht 
auf Ablesefehler nicht mehr be-
rufen, da ein deklaratorisches 
Anerkenntnis nach § 781 BGB 
vorliege (LG Berlin, Urteil vom 

4.6.1996 - 64 S 97/962, ab-
gedruckt in: Zeitschrift für Miet- 
und Raumrecht 1997, Seite 
145).
Aus heutiger Sicht dürfte diese 
Rechtsauffassung nicht mehr 
haltbar sein. Denn durch die 
Mietreform wurde den Mietern 
das Recht eingeräumt, innerhalb 
von zwölf Monaten Einwendun-
gen gegen die Abrechnung zu 
erheben, § 556 Abs. 3 Satz 5 
BGB.

Wenn nun anlässlich der Able-
sung der Mieter das Original 
des Ablesebelegs unterschreibt, 
erbringt das zugunsten des 
Messdienstes den Beweis, dass 
die vorgeschriebene Mitteilung 
erfolgt ist, der Mieter behält 
aber sein gesetzliches Einwen-
dungsrecht. 

4. Übersendung per Brief
Die Übergabe des Ablesebe-

Von RA Frank-Georg Pfeifer, Düsseldorf

Die Mitteilung des Ableseergebnisses 
nach der neuen HeizkostenV
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Die WOWEX – Fachmesse und Kongress für die Wohnungswirtschaft – hat auf dem Kölner Messege-
lände eine gelungene Premiere hingelegt. Rund 3.800 Besucher kamen zu der Erstveranstaltung. Besu-
cher und Aussteller zeigten sich gleichermaßen hochzufrieden über die neue Informationsplattform – so 
auch die KALO-Gruppe. Bernard Möller, Marketing KALO-Gruppe: „Wir sind angenehm überrascht 
über den Verlauf der Messe. Wir hatten vielversprechende Kontakte, die zu großen Vertragsabschlüssen 
führen können. Wir werden nächstes Jahr mit einem wesentlich größeren Stand auf die WOWEX kom-
men.“ Die WOWEX deckt als Messe, die speziell für die Wohnungswirtschaft konzipiert ist, sämtliche 
für die Branche relevanten Bereiche ab, wie zum Beispiel Betriebskosten, Contracting, energetische 
Modernisierung, Heizkostenabrechnungen und -verteiler, Medienversorgung, Telekommunikation und 
vieles mehr. 

KALO auf der
Messerundschau

der Messflüssigkeit – verwechs-
lungssicher abgelesen werden 
kann, dann dürfte auch hier die 
gesonderte Mitteilung entbehr-
lich sein (anders Wall, in: Woh-
nungswirtschaft und Mietrecht 
2009, Seite 4). 

8.1 Auf jeden Fall gilt aber, 
dass der Mieter – auch wenn er 
nicht des Deutschen mächtig ist 
– nachweislich in die technische 
Handhabung und das Auslesen 
der Daten aus den Geräten ein-
gewiesen sein muss (Amtsgericht 
Zittau, Urteil vom  20.5.2003 
- 5 C 639/02, abgedruckt in: 
Deutsche Wohnungswirtschaft 
2004, Seite 194). Doch daran 
dürfte es vielfach fehlen. Und 
für eventuelle „Mieter-Schulun-
gen“ fallen Zeit und Kosten an. 
Damit ist die Übergabe des Be-
legs nicht nur sicherer, sondern 
auch kostengünstiger. 

8.2 Längerer Zeitraum
Unklar ist, was die Neurege-
lung unter einem „längeren 
Zeitraum“ versteht. Ein Monat, 
bis sowieso eine Mitteilung er-
folgen müsste? Ein halbes Jahr? 
Wall (in: Wohnungswirtschaft 
und Mietrecht 2009, Seite 4) 
hält selbst ein Jahr für wohl nicht 
ausreichend. 

Resümee:

Was so einfach aussieht, wird wegen der aufgezeigten 
Unsicherheiten (vgl. z. B. oben zu 8) noch oft genug die 
Gerichte beschäftigen. Auf der sicheren Seite befindet sich, 
wer Folgendes beachtet:

Lieber etwas zu viel an Förmlichkeiten als zu wenig.

Daher sollte jedem Nutzer, auch wenn dessen 
Räume mit elektronischen Geräten ausgerüstet sind, 
ein Ablesebeleg übermittelt werden.

Eine Unterschrift des Mieters auf dem Original-
Ableseformular nebst Aushändigung des Durchschlags 
erbringt für den Messdienst/Vermieter den Beweis 
über die erfolgte Mitteilung. Und der Mieter 
behält sein Einwendungsrecht.

Wenn diese Übergabe ausnahmsweise mal 
unterbleibt, dann ist sie raschestmöglich brieflich 
nachzuholen.

Sind Probleme mit dem Mieter zu erwarten, rät sich 
der Einwurf in den Briefkasten des Mieters in 
Gegenwart eines Zeugen. 

Und, wenig bekannt: Die Übersendung per Einwurf- 
oder Übergabeeinschreiben ist die gefährlichste 
Form der Übermittlung. Denn der postalische 
Einschreibebeleg sagt nichts über den Inhalt des 
Umschlages. 

9. Pflichtwidriges 
Unterlassen
Wird die Mitteilung des Able-
seergebnisses pflichtwidrig, also 
ohne die Rechtfertigung nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 Heiz-
kostenV (vorstehend zu 8) unter-
lassen oder erfolgt sie zu spät, 
dann lässt sich die Ansicht ver-
treten, dass nicht im Sinne der 
HeizkostenV verbrauchsabhän-
gig abgerechnet wurde. Denn 
die Ablesung und die darauf 
aufbauende später erstellte Ab-
rechnung bilden eine Einheit. 
Damit ist diese Mitteilung ein 
zeitlich vorverlagerter Bestand-
teil der Abrechnung. 

10. Kürzungsrecht des 
Mieters 
So wie die eigentliche Abrech-
nung gehört deshalb auch diese 
Mitteilung zu den Essentials der 
verbrauchsbezogenen Abrech-
nung. Unterbleibt daher pflicht-
widrig die Mitteilung, ist eine 
notwendige Förmlichkeit der 
verbrauchsbezogenen Abrech-
nung nicht erfüllt; dem Mieter 
steht dann nach hier vertretener 
Ansicht das 15%ige Kürzungs-
recht nach § 12 Abs. 1 Heiz-
kostenV zu (anders Schmid, in: 
Neue Zeitschrift für Mietrecht 
2009, Seite 105). 



14.-15. Mai 2009
ivd
4. Deutscher Immobilientag 
Hotel Grand Elysée, Hamburg

19.-20. Mai 2009
vdw
8. Forum der 
Wohnungswirtschaft 
Stadthalle, Wuppertal

08. Juni 2009 
Verwalterforum
Kongresszentrum, Bad Homburg

05.-06. September 2009
Verdener Schaufenster 
Warwick Platz, Verden a. d. Aller

08.-09. September 2009
vdw-Verbandstag 
MARITIM Airporthotel, 
Hannover

15.-16. September 2009 
Verbandstag VdW 
Rheinland Westfalen 
Kaiser-Friedrich-Halle, 
Mönchengladbach

 KALO
 Termine

17.-18. September 2009
DDIV 
17. Deutscher Verwaltertag
Nürnberg

21.-23. September 2009 
VNW Arbeitstagung 
Musik- und Kongresshalle, 
Lübeck

28.-29. September 2009 
18. Tage der Sächsischen
Wohnungsgenossenschaften 
ICC, Dresden

29.-30. September 2009 
Verbandstag VdW Südwest
Fulda

05.-07. Oktober 2009 
ExpoReal 
Messegelände, München

14. Oktober 2009 
Arge WOWI Kongress 
München

28.-30. Oktober 2009 
35. ESW Fachgespräch
Kurhaus „FISKINA“, 
Fischen i. Allgäu

Ein sterbenskrankes Kind zu haben, ist ein Schicksal, dessen Ausmaße wohl nur die erfassen 
können, die unmittelbar davon betroffen sind. Sterbenskranke Kinder benötigen rund um die Uhr 
Pflege, ihre Eltern agieren über Jahre hinweg am Rand ihrer körperlichen Belastung. Und dies 
immer mit der quälenden Frage im Hinterkopf: Wie lange wird mein Kind noch leben? Wie viel 
Zeit bleibt uns miteinander? 
In Hamburg gibt es eine Einrichtung, die sich um sterbenskranke Kinder und deren Eltern küm-
mert. Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke betreut Kinder und Jugendliche mit unheilbaren oder 
degenerativen Erkrankungen, für die keine kurativen Therapien mehr möglich sind und die eine 
begrenzte Lebenserwartung haben. 
Die Sternenbrücke begleitet nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Familien in der letzten Le-
bensphase (die Phase kann, je nach Erkrankung, auch länger dauern). Die Kinder werden dabei 
umfassend pflegerisch-palliativ versorgt und dürfen in einer Atmosphäre sterben, die ihnen ver-
traut ist. Denn viele Familien kommen nicht erst in der Sterbephase in die Sternenbrücke, sondern 
kennen die Einrichtung von vielen Besuchen die Jahre zuvor, wenn sie dankbar ein vierwöchiges 
Pflegeentlastungsangebot annehmen, eine Art Familienurlaub vor Ort. Für viele Eltern ist dies die 
einzige Zeit im Jahr, da sie in Ruhe schlafen oder frühstücken können – und dies in der unmittelba-
ren Nähe ihrer schwerkranken Kinder. Wir von der KALO-Gruppe meinen: Die Sternenbrücke ist 
eine Einrichtung, wie es sie noch viel zahlreicher in unserer Wohlstandsgesellschaft geben sollte. 
Wir wollen die wertvolle Arbeit unterstützen und haben der Sternenbrücke deshalb einen Scheck 
über 4.500 Euro überreicht. www.sternenbruecke.de 

Hekatron und KALORIMETA gehen gemeinsam auf Tour, um den Rauchmel-
der kaloGENIUS vorzustellen. Der kaloGENIUS ist aufgrund einer revolutio-
nären Rauchmelder-Technologie absolut sicher. Er wird mit einem umfassen-
den Zehn-Jahres-Garantie-Paket geliefert und ist universell einsetzbar. An 
diversen Terminen in ganz Deutschland erfährt das Fachpublikum, welche 
Konsequenzen die gesetzliche Rauchmelderpflicht hat und was bei Mon-
tage und Wartung zu beachten ist. Es referieren Feuerwehr-Experten und 
Fachreferenten aus dem vorbeugenden Brandschutz sowie erfahrene Mess-
dienstleister der Wohnungswirtschaft. Die Themen werden anschaulich er-
läutert und sind mit Beispielen aus der Praxis belegt. Hekatron ist einer der 
führenden Spezialisten im Bereich des vorbeugenden anlagentechnischen 
Brandschutzes. KALORIMETA verbindet Rauchmelderservice mit Messdienst-
leistung: Im Rahmen der Ablesung der Heizkostenverteiler montiert das Un-
ternehmen die Rauchmelder und übernimmt die jährliche Wartung – es ist 
nur ein Termin für die Ablesung der Heizkostenverteiler und die Wartung der 
Rauchmelder notwendig.

20.-24. April 2009 
Hannover Messe 
Messegelände, Hannover

28. April 2009 
Fachausstellung des
LV BW 
Stuttgart

04.-06. Mai 2009 
Berliner Energietage
Ludwig-Erhard-Haus, Berlin

07.-08. Mai 2009
BFW & bfw 
Immobilien-Kongress 
MARITIM proArte Hotel, Berlin

KALO-Gruppe spendet 4.500 Euro

Kleine Persönlichkeiten 

8
Konzeption & Realisation: PresseCompany GmbH, Stuttgart - Michaela Gnann, Jens Tippel
Redaktion: PresseCompany GmbH,  Stuttgart - Annette Wenzel
Bildnachweis: KALO-Gruppe, Archiv

Stuttgart am 12. Mai 2009

Hamburg am 23. Juni 2009

Dortmund am 29. Juni 2009

Frankfurt am 1. Juli 2009

Erfurt am 1. September 2009

Berlin am 13. Oktober 2009

Leipzig am 15. Oktober 2009

Mannheim am 29. Oktober 2009

Möchten Sie teilnehmen?

Dann senden Sie eine E-Mail an: 

vr-seminare@hekatron.de

Termine Roadshow:
KALORIMETA und Hekatron stellen Rauchmelder vor

On the Road again …

Unschöne Bilanz: Rund 8.000 Menschen erleiden 
hierzulande jährlich schwere Rauchvergiftungen.
Foto: Hekatron

Ein erkranktes Kind zu pflegen, kostet täglich 360 Euro, 
Kranken- und Pflegekassen übernehmen maximal 237,50 
Euro pro Tag. Eltern und Geschwister, die das todkranke 
Kind begleiten, werden finanziell überhaupt nicht unter-
stützt – die Sternenbrücke ist also essenziell auf Spenden 
angewiesen. Wie zum Beispiel auf die der KALO-Gruppe. 
Peer Gent, der Geschäftsführer, freute sich sehr über die 
Großzügigkeit.



CONTRACTING

Wärme, Kälte, Strom – seit über 
vier Jahrzehnten versorgt die 
URBANA-Gruppe Gebäude mit 
Energie in unterschiedlichsten 
Formen. Ihr Leistungsspektrum 
umfasst die Planung, die Fi-
nanzierung und den Bau von 
Energieversorgungsanlagen 
und deren Betreuung mit eige-
nem Personal. Darüber hinaus 
saniert URBANA bestehende 
Anlagen, übernimmt deren Be-
trieb und Verwaltung. Derzeit 
beliefert URBANA mit rund 400 
Energieversorgungsanlagen 
rund 100.000 Wohnungen und 
600 kommunale, soziale oder 
gewerbliche Objekte. 

Ungefähr 95 Prozent seines 
Auftragsvolumens erfüllt der 
Contractor demnach in der 
Wohnungswirtschaft. Doch 
auch die Industrie wird zuneh-
mend URBANA-Kunde. Dort 
setzen die URBANA-Ingenieure 
vor allem auf innovative Ver-
fahren. Und diese Erfahrungen 
kommen dann wieder der Woh-
nungswirtschaft zugute. 

Immer am energetischen Puls 
der Zeit – das Contracting, das 
URBANA anbietet, ist genau 
auf den Kunden zugeschnitten. 
Statt Angebote von der Stange 
bietet der Contractor hochmo-
derne Lösungen, die zugleich 
nach den ganz speziellen An-
forderungen der Kunden jus-
tiert sind. So im Beispiel Kröner 
Stärke in Ibbenbüren und der 
Hachenberg-Kaserne in Erndte-
brück. 

Vom Erdgas zum Biogas

Die Produktion von Stärke ge-
hört zu den energieintensiven 
Verfahren – um ein Kilo Stär-
ke herzustellen, benötigt man 
ungefähr 0,8 Kilowattstunden. 
Der gesamte Wärmebedarf 
von Kröner beziffert sich auf 
momentan 70.000 Megawatt-
stunden jährlich. Diesen Bedarf 
deckt URBANA mithilfe eines 
modernen Energiekonzepts, für 
das der finanzstarke Contractor 
unter anderem rund 10 Millio-
nen Euro in den Neubau eines 
Braunkohlestaubkraftwerks auf 
dem Kröner-Areal investierte. 
Zusätzlich wurde eine Biogasan-
lage in Betrieb genommen, die 
sich aus den Biogasen speist, 
die aus den organischen Rest-
stoffen der Stärkeproduktion 

Contracting wie vom Maßschneider
Nach der Wohnungswirtschaft entdeckt die Industrie URBANA

entstehen. Zuletzt nutzte Kröner 
Stärke Erdgas als Energieträ-
ger für die Stärkeproduktion. 
Abgesehen von dem massiven 
Preisanstieg der letzten Jah-
re leidet die Zukunftsfähigkeit 
von Erdgas nicht zuletzt an sei-
nen endlichen Reserven. Hinzu 
kommt die langfristige politi-
sche Dimension: Ein Industrie-
unternehmen, das auf den Im-
port von Erdgas angewiesen ist, 
macht seine Wettbewerbsfähig-
keit und Kalkulation abhängig 
von politischen Entwicklungen 
in den Erdgas exportierenden 
Ländern, darunter Russland und 
der Nahe Osten. 

„Ohne Energie geht hier 
gar nichts“

Götz Kröner, Geschäftsführer 
des Familienunternehmens, er-
kannte die Notwendigkeit, „den 
Energieträger zu wechseln, als 
es wegen des Gasstreits zwi-
schen Russland und der Ukraine 
2005 zu zeitweiligen Liefereng-
pässen kam“. Damals habe man 
die Druckschwankungen sogar 
am Manometer sehen können. 
„Und ohne Energie geht hier 
gar nichts mehr. Im Sinne des 
langfristigen Unternehmenser-
folgs, und nicht zuletzt der 85 
Arbeitsplätze, kam nur eine 
Energieversorgungszentrale mit 
einem langfristig verfügbaren 

heimischen Brennstoff infrage“, 
so der 46-Jährige. 

Kröner verlangte nach moder-
ner, hocheffizienter Energietech-
nik, die sich auch langfristig als 

die beste Variante erweist, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Mit URBANA hat das Unterneh-
men einen potenten Partner für 
die Energieversorgung gefun-
den. 

URBANA rechnete zunächst die 
verschiedenen Alternativen der 
Energieversorgung durch. Der 
Energiebedarf von Kröner wird 
ab 2010 auf zirka 100.000 Me-
gawattstunden Wärme jährlich 
ansteigen, dies entspricht dem 
Wärmebedarf von ungefähr 
10.000 Einfamilienhäusern. Die 
jährliche Grundlast der Anlage 
sollte 7.000 bis 8.300 Vollbe-
nutzungsstunden (VBh) betra-
gen, dies bedeutet im Grunde 
genommen Dauerbetrieb. Zu-
dem war die Baufläche für eine 
neue Energieanlage auf dem 
Kröner-Areal mit 1.000 Quad-
ratmetern nicht allzu großzügig 
bemessen. Schnell wurde klar, 
dass Holz als Energieträger für 
die Stärkeproduktion ausschei-
det. Um Kröners Energiebedarf 
mit Holz zu decken, müsste das 
Unternehmen, sofern so viel 
Rohstoff (47.000 Tonnen jähr-
lich) überhaupt stabil in den be-
nötigten Mengen zur Verfügung 
stünde, allein für seine Lage-
rung über 3.000 Quadratmeter 
Fläche einrechnen, um die täg-
lich vier LKW-Ladungen Nach-
schub unterzubringen. Holz hat 

eine geringe Energiedichte, 
sein Transport- und Platzbedarf 
ist entsprechend hoch. Letztlich 
strich URBANA den Energieträ-
ger Holz von der Liste, weil nicht 
prognostizierbar ist, wie sich 

(v. l.) Dr. Ing. Götz Kröner, Geschäftsführer der Hermann Kröner 
GmbH, Guido Peters sowie Harald Zimmermann, Vorstand der 
URBANA AG & Co. KG und Josef Haerkötter, technischer Leiter 
der URBANA AG & Co. KG.

der Holzpreis, der in den letzten 
Jahren bekanntlich sprunghaft 
anstieg, weiter entwickeln wird. 
Steinkohle ist keine Alternative, 
da Steinkohlekraftwerke in die-
sen Größenordnungen nicht 
wirtschaftlich betrieben werden 
können.  

90 Prozent Nutzungsgrad 
dank URBANA

Josef Haerkötter, technischer 
Leiter bei URBANA Energie-
technik, kam nach Prüfung aller 
Möglichkeiten zu dem Schluss: 
„Es gibt keine wirtschaftliche Al-
ternative zur Braunkohle.“ Eine 
Auffassung, die man bei Kröner 
Stärke voll und ganz teilte. Der 
heimische Brennstoff ist lang-
fristig verfügbar – in Deutsch-
land würden die Vorräte, die 
nach Angaben der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe zu gegenwärtigen 
Preisen und mit dem Stand der 
heutigen Technologie gewinn-
bar sind, bei konstanter Förde-
rung (176,3 Millionen Tonnen 
im Jahre 2006) noch für über 
200 Jahre ausreichen. Auch 
ist der Brennstoff – das zeigen 
die vergangenen Jahrzehn-
te – mehr als preisstabil, was 
die Energiekosten für Kröner 
Stärke verbindlich kalkulierbar 
macht. Konkret sind die Preise 
für Braunkohle für die nächs-
ten zehn Jahre gesichert. Hinzu 
kommt die moderne und sichere 
Anlagentechnik von URBANA: 
Der Contractor baute in Ibben-
büren ein Braunkohlekraftwerk 
(Kraft-Wärme-Kopplung) nach 
neuestem Stand. Das 9,2 Mil-
lionen Euro teure Werk erzielt 
durch den zusätzlichen Betrieb 
einer Gegendruckdampftur-
bine einen Nutzungsgrad von 
90 Prozent. Zum Vergleich: Der 
Nutzungsgrad deutscher Groß-
kraftwerke liegt durchschnittlich 
unter 40 Prozent. Zuletzt stimmt 

mit Braunkohle auch das logis-
tische Konzept: Lediglich ein 
LKW pro Tag ist nötig, um die 
Anlage mit genügend Braun-
kohlestaub zu versorgen, und 
die anliefernden LKW nehmen 
die anfallende Asche gleich 
wieder mit.

Komplettiert wird das Energiekon-
zept von einer neuen Biogasan-
lage. Die alte Abwasserreini-
gungsanlage wurde vergrößert 
und zu einer Biogasanlage er-
weitert, in der CO2-neutrales 
Biogas mit einer Qualität er-
zeugt wird, die für den Einsatz 
in einem Blockheizkraftwerk 
geeignet ist. Das neue Block-
heizkraftwerk, das ebenfalls von 
URBANA betrieben wird, pro-
duziert mit zwei Motoren Strom 
und Wärme. Der Strom wird in 
das öffentliche Netz eingespeist 
und als Ökostrom vermarktet, 
die Wärme vollständig bei Krö-
ner Stärke selbst genutzt. 

URBANA trägt Nutzungs-
gradrisiko zu 100 Prozent

Für Kröner sind die Vorteile der 
Zusammenarbeit mit URBANA 
zahlreich. So wurde die Finan-
zierung der Energieversorgung 
komplett von URBANA getra-
gen. Der Contractor übernimmt 
als Eigentümer des Kraftwerks 
und des Blockheizkraftwerks ei-
genverantwortlich deren Betrieb 
und trägt das Nutzungsgrad-
risiko zu 100 Prozent allein. 
Zudem stimmen die URBANA-
Ingenieure vor Ort die Energie-
versorgung direkt mit den Ver-
antwortlichen für die Produktion 
von Kröner ab, so kann sofort 
auf veränderten Energiebedarf, 
zum Beispiel in Hochzeiten 
der Produktion, reagiert wer-
den. Und: In Zeiten globaler 
Energiekrisen ist die Energie-
versorgung von Kröner Stärke 
auf Jahrzehnte absolut sicher 

Die Produktion von Stärke, wie hier in Ibbenbüren bei Kröner Stärke, 
gehört zu den energieintensivsten Verfahren. Dank des maßgeschnei-
derten URBANA-Konzeptes ist die Energieversorgung der Anlage auf 
Jahrzehnte absolut sicher kalkuliert.



CONTRACTING

Am 10. Februar 2009 fand im 
Haus der KALO-Gruppe die 
13. Fachausschusssitzung Con-
tracting des AGFW statt. Unter 
anderem beschäftigte sich der 
Arbeitskreis in dieser Sitzung 
mit der Fragestellung Konzepte/
Strategie/konkrete Produkte der 
Mitgliedsunternehmen für die 
Anforderungen aus dem neuen 
EEWärmeGesetz. Des Weiteren 
wurde das BAFA-Antragsverfah-
ren auf Zulassung für den Neu- 
und Ausbau von Wärmenetzen 
im Rahmen des KWK-Gesetzes 
besprochen.

Zurzeit stellen alle Mitgliedsun-
ternehmen des AGFW fest, dass 
der Gesetzgeber eine Flut von 
Gesetzesinitiativen auf den Weg 
gebracht hat mit dem Ziel, den 
Anteil der erneuerbaren Ener-
gien deutlich zu erhöhen. Dies 
eröffnet für die KALO-Gruppe, 

besonders für URBANA, neue 
Chancen im Markt, und hier 
gilt es, die Gesetzgebung inten-
siv zu begleiten und die eige-
nen Interessen im Rahmen des 
Arbeitskreises Contracting zu 
vertreten.

Im Vorfeld der Fachausschuss-
sitzung schauten sich die Teil-
nehmer am 9. Februar das 
von URBANA realisierte Fern-
wärmeprojekt Husarenhof in 
Hamburg-Marienthal an. Dort 
versorgt die URBANA Energie-
dienste GmbH aus einem kom-
binierten Heizkraftwerk, beste-
hend aus Gasbrennwertkesseln 
und einem Pflanzenöl-BHKW, 
insgesamt 249 Eigentums- und 
Mietwohnungen einschließlich 
45 Reihenhäusern und der dort 
ansässigen Polizeistaffel. Be-
heizt werden insgesamt 29.300 
m2 Grundfläche mit einem An-

AGFW-Fachausschuss 
„Contracting“ tagt in Hamburg

Contracting-Experten zu Gast bei KALO

Pflanzenöl-BHKW: Bundestag besiegelt Übergangsregelung

Der Bundestag hat bereits Mitte Dezember 2008 eine Übergangsbestimmung für den Einsatz von 
Palm- und Sojaöl in Blockheizkraftwerken (BHKW) beschlossen. Nach diesem Beschluss haben An-
lagen, die vor dem 5. Dezember 2007 erstmalig in Betrieb genommen wurden oder für die bis zu 
diesem Zeitpunkt der Kaufvertrag geschlossen wurde, seit dem 1. Januar 2009 so lange weiter 
Anspruch auf den Bonus für nachwachsende Rohstoffe (NawaRo-Bonus) aus dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) 2009, bis eine Nachhaltigkeitsverordnung in Kraft getreten ist. Die Regelung ist 
zunächst bis zum 31. Dezember dieses Jahres befristet.
Der Bundestag will mit dieser Regelung die Wirtschaftlichkeit der Pflanzenöl-BHKW sicherstellen. Be-
treiber von Blockheizkraftwerken, die im Vertrauen auf das im Bundestag verabschiedete EEG Inves-
titionen vorgenommen haben, sollen nicht, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, „unverschuldet 
in Existenznot“ gelangen. 

schlusswert von 1.500 kW. Das 
installierte BHKW verbrennt 
Rapsöl und produziert dar-
aus Wärme und Strom. Durch 
den Einsatz des regenerativen 
Brennstoffs Rapsöl wird eine 
Primärenergiekennzahl von zir-
ka 0,2 erreicht. Dies bedeutet, 
dass URBANA für die Produkti-
on von 1 kWh Nutzwärme nur 
0,2 kWh Primärenergie – also 
z. B. Gas oder Öl – aufwenden 
muss; ein zukunftsweisendes 
Konzept, das regen Zuspruch 
und viel Lob bei den Mitgliedern 
des Fachausschusses Contrac-
ting fand. Für das 1.500 Me-
ter lange Fernwärmenetz ein-
schließlich der erforderlichen 
60 Übergabestationen und der 
kompletten Wärmeerzeugungs-
anlage investiert URBANA zirka 
1 Mio. Euro. Die Bauzeit betrug 
ungefähr 12 Monate.

kalkuliert. Kröner bezieht von 
URBANA Strom und Wärme zu 
Festpreisen. Das Unternehmen 
kann sich ganz auf seine Kern-
kompetenzen konzentrieren und 
spart mindestens 20 Prozent  
der bisherigen Energiekosten. 
Götz Kröner ist überzeugt: „Wir 
haben uns richtig entschieden. 
Mit URBANA als Contractor 
sichern wir unsere Wachstums-
möglichkeiten nachhaltig und 
verschaffen uns klare Vorteile 
im Wettbewerb.“

Von Ibbenbüren im Teuto-
burger Wald nach Erndte-
brück in Nordrhein-West-
falen

Dort wird die Hachenberg-Ka-
serne bereits seit ungefähr neun 
Jahren von URBANA mit Wär-
me versorgt. Nun hat der Con-
tractor die Energieversorgung 
von Erdgas und leichtem Heiz-
öl auf Wald- und Sägerestholz 
sowie Holz aus der hiesigen 
Landschaftspflege umgestellt. 
Obwohl URBANA im laufen-
den Vertragsverhältnis keine 
Änderung bei den eingesetzten 
Brennstoffen vornehmen muss-
te, hat das Unternehmen sich 
entschieden, auf eine ökologi-
sche Energieversorgung umzu-
stellen – dies überdies, ohne 

Der AGFW-Fachausschuss Contracting tagte im Februar im Haus 
der KALO-Gruppe. Gemeinsam diskutierte man unter anderem 
über die Anforderungen, die sich aus dem neuen EEWärmeGe-
setz ergeben.

die Bundeswehr mit zusätzli-
chen Kosten zu belasten. Die 
Wärmeerzeugungsanlage und 
das Wärmeversorgungsnetz mit 
zirka 40 Abnahmestellen ste-
hen im Eigentum der URBANA. 
Die alte Lagerstätte, in der ur-
sprünglich einmal Kohle gela-
gert wurde und später leichtes 
Heizöl, wurde dabei zu einem 
mit LKW befahrbaren Holz-
hackschnitzellager umgebaut. 
Die Befüllung des Lagers erfolgt 
durch eine Öffnung im Dach, 
die während der üblichen Be-
triebszeiten durch eine Abde-
ckung verschlossen wird. Der 
Brennstofftransport erfolgt voll 
automatisch, über hydraulisch 
betätigte Fördereinrichtungen 
zu dem Herzstück der ökologi-
schen Wärmeerzeugungsanla-
ge, dem Holzhackschnitzelkes-
sel. Die beiden alten Kessel mit 
einer Leistung von 2,9 MW und 
1,8 MW bleiben als Reserve 
erhalten, der neue Holzhack-
schnitzelkessel hat eine Leistung 
von 1,3 MW. 

URBANA geht davon aus, dass 
zirka 80 Prozent der bislang ein-
gesetzten fossilen Energieträger 
durch erneuerbare Energien er-
setzt werden können. Dadurch 
wird der jährliche CO2-Ausstoß 
um zirka 1.500 Tonnen redu-

ziert – dies entspricht der Wir-
kung von ungefähr 580 PKW 
mit einer jährlichen Fahrleistung 
von etwa 20.000 km. Keine 
Frage, URBANA macht sich mit 
dieser Kesselerneuerungsmaß-
nahme um die Region verdient. 
Zum einen wird der Schadstoff-
ausstoß deutlich reduziert, zum 
anderen wird Restholz aus der 
Region einer sinnvollen Verwen-
dung zugeführt, was wiederum 
Arbeitsplätze sichert. Und: Die 
Bundeswehr kann mit dieser 
Umstellung auf eine ökologisch 
ausgerichtete Wärmeversor-
gung einen Beitrag zu den Kli-
mazielen der Bundesregierung 
erbringen. 

Die Holzhackschnitzel gelangen über ein Förderband zur Wärmeer-
zeugungsanlage. Der neue Kessel hat eine Leistung von 1,3  MW.


